
 

 

 

Wien, 2026-05-22 – Laut der Statistik der Standesfälle von Statistik Austria wurden im Jahr 
2025 in Österreich 45 537 Ehen standesamtlich geschlossen und 15 217 rechtskräftig ge
schieden. Davon entfielen 821 Ehen und 103 Scheidungen auf gleichgeschlechtliche Paare. 
Zudem wurden 1 849 verschiedengeschlechtliche und 106 gleichgeschlechtliche eingetra
gene Partner:innenschaften begründet sowie 137 verschiedengeschlechtliche und 84 
gleichgeschlechtliche aufgelöst. 

„Im Jahr 2025 gab es etwas weniger Hochzeiten und etwas mehr Scheidungen als im Jahr davor. 45 537 
Paare gaben einander das Jawort, um 273 oder 0,6 % weniger als 2024. Im beliebtesten Hochzeitsmonat 
Mai heirateten 7 197 Paare. Der gefragteste Hochzeitstermin des Jahres war Samstag, der 24. Mai 2025, 
mit 844 Eheschließungen. Gleichzeitig wurden 15 217 Ehen im Jahr 2025 geschieden, um 254 bzw. 1,7 % 
mehr als 2024. 1 955 Paare begründeten eingetragene Partner:innenschaften, ein Plus von 71 bzw. 3,8 % 
gegenüber dem Vorjahr. 221 lösten diese Lebensform wieder auf, um 54 mehr als 2024“, so Manuela Lenk, 
Generaldirektorin von Statistik Austria. 

Zweitbeliebtester Hochzeitsmonat nach dem Mai (7 197) war der August mit 5 927 standesamtlichen Ehe
schließungen, gefolgt vom September mit 5 715. 

In 6 Bundesländern wurden 2025 weniger Ehen geschlossen als im Jahr davor. Der stärkste Rückgang wurde 
in der Steiermark (−4,9 %) registriert, gefolgt von Salzburg (−4,2 %) und Kärnten (−2,0 %). Mehr Ehen als im 
Vorjahr wurden im Burgenland (+7,7 %) geschlossen, gefolgt von Wien (+3,4 %) und Vorarlberg (+1,6 %). 

Bei 73,2 % der Eheschließungen im Jahr 2025 war es für beide Partner:innen die erste Ehe (2024: 72,6 %). 
Der höchste Anteil beiderseitiger Erst-Ehen wurde mit 77,3 % in Tirol verzeichnet, der niedrigste im Burgen
land (66,3 %). 

Die nachträgliche Eheschließung ihrer Eltern betraf im Jahr 2025 insgesamt 19 165 gemeinsame voreheli
che Kinder. Pro geschlossene Ehe mit Kindern entsprach dies im Durchschnitt 1,48 Kindern aller Altersstu
fen. 

Die Zahl der Begründungen eingetragener Partner:innenschaften stieg 2025 in 6 Bundesländern an. Die 
deutlichsten Anstiege im Vergleich mit dem Jahr 2024 wurden in Salzburg (+29,4 %), Tirol (+17,1 %), Kärnten 
(+12,5 %) und in Niederösterreich (+12,0 %) registriert. Im Burgenland (−15,5 %), in der Steiermark 
(−14,0 %) sowie in Vorarlberg (−4,5 %) entschieden sich weniger Paare für diese Lebensform. Von den ins
gesamt 1 955 neu eingetragenen Partner:innenschaften im Jahr 2025 wurden 29,7 % von in Wien wohnhaf
ten Paaren begründet. Bei 56,6 % waren beide Partner:innen davor ledig. 

2025 wurden insgesamt 15 217 Ehen rechtskräftig geschieden, um 254 bzw. 1,7 % mehr als 2024. Den 
stärksten Anstieg von allen Bundesländern verzeichnete die Steiermark (+10,7 %), gefolgt vom Burgenland 
(+9,7 %), von Tirol (+8,6 %) und Vorarlberg (+6,4 %). In Kärnten (−4,9 %), Salzburg (−3,5 %), Wien (−2,2 %) 
und Oberösterreich (−0,6 %) gab es weniger Ehescheidungen als im Jahr 2024. 13 249 bzw. 87,1 % aller 
Ehescheidungen im Jahr 2025 erfolgten in beiderseitigem Einvernehmen (§55a Ehegesetz).  

Pressemitteilung: 14 182-101/26 

2025 weniger Hochzeiten und mehr Scheidungen 
Mehr eingetragene Partner:innenschaften begründet und aufgelöst 



 

 

Fast die Hälfte aller Ehescheidungen erfolgte nach einer Ehedauer von weniger als 10 Jahren (47,7 %). Be
reits innerhalb des ersten Ehejahres fanden 1,2 % der Ehescheidungen, weitere 4,3 % im Laufe des zweiten 
Ehejahres statt. Etwa jede 8. Ehescheidung (12,3 %) erfolgte nach 25 und mehr Jahren, darunter waren 
auch 46 Paare, die sich erst nach der Goldenen Hochzeit scheiden ließen. 

Insgesamt waren 18 308 Kinder, davon 13 101 Minderjährige (71,6 %) und von ihnen 10 233 jünger als 
14 Jahre (55,9 %), von der Ehescheidung ihrer Eltern betroffen. Die 2025 Geschiedenen hatten somit im 
Durchschnitt 1,20 Kinder aller Altersstufen bzw. 0,86 Kinder unter 18 Jahren. 

Detaillierte Ergebnisse sowie weitere Informationen zu Eheschließungen, zu eingetragenen Partner:innen
schaften sowie zu Ehescheidungen und gerichtlichen Auflösungen eingetragener Partner:innenschaften fin
den Sie auf unserer Website. 

Tabelle 1: Eheschließungen und Begründungen eingetragener Partner:innenschaften 2025 nach 
Bundesland 

Wohn- 
bundesland 

Eheschließungen Beids. 
Erst-Ehe 

in % 

Gemeinsame  
voreheliche Kinder 

Begründungen eingetragener  
Partner:innenschaften 

insgesamt Veränderung 
2024–2025 in % 

absolut Ø pro Ehe 
mit Kind insgesamt Veränderung 

2024–2025 in % 

Österreich 45 537 −0,6 73,2 19 165 1,48 1 955 3,8 

Burgenland 1 335 7,7 66,3 561 1,38 49 −15,5 

Kärnten 2 735 −2,0 69,7 1 478 1,52 99 12,5 

Niederösterreich 8 479 −1,3 68,7 3 394 1,44 374 12,0 

Oberösterreich 7 854 −1,4 77,0 3 958 1,52 266 4,7 

Salzburg 2 813 −4,2 75,0 1 406 1,51 132 29,4 

Steiermark 6 275 −4,9 73,3 3 163 1,50 239 −14,0 

Tirol 4 027 −0,0 77,3 1 940 1,48 151 17,1 

Vorarlberg 2 242 1,6 76,4 892 1,53 64 −4,5 

Wien 9 777 3,4 73,1 2 373 1,42 581 1,2 

Q: STATISTIK AUSTRIA.  
Inklusive 3 313 Eheschließungen und 4 Begründungen eingetragener Partner:innenschaften im Ausland von Personen mit Haupt
wohnsitz in Österreich, 821 Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Partner:innen (411 männliche und 410 weibliche Ehepaare), 57 
Umwandlungen von eingetragenen Partner:innenschaften in Ehen sowie inklusive 106 Begründungen gleichgeschlechtlicher einge
tragener Partner:innenschaften. 

Tabelle 2: Ehescheidungen, Kinder aus geschiedenen Ehen und Auflösungen eingetragener Part
ner:innenschaften 2025 nach Bundesland 

Wohnbundesland 
Ehescheidungen §55a 

einver
nehm

lich in % 

Ehedauer 
bis unter 
10 Jahre  

in % 

Kinder unter 18 
Jahren 

Auflösungen 
eingetragener 
Partner:innen

schaften 
absolut Veränderung 

2024–2025 in % 
abso

lut in % 

Österreich 15 217 1,7 87,1 47,7 13 101 71,6 221 

Burgenland 508 9,7 88,2 44,9 430 69,8 7 

Kärnten 934 −4,9 90,0 50,1 830 71,6 2 

Niederösterreich 3 091 1,2 86,8 44,3 2 620 69,5 43 

Oberösterreich 2 321 −0,6 85,7 49,1 2 108 73,1 20 

Salzburg 847 −3,5 90,9 48,1 726 69,3 10 

Steiermark 2 072 10,7 88,1 46,1 1 713 66,2 28 

Tirol 1 193 8,6 87,0 45,6 1 083 76,2 14 

Vorarlberg 781 6,4 90,3 49,7 719 73,5 6 

https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/ehen-und-eingetragene-partnerinnenschaften/eheschliessungen-und-begruendungen-eingetragener-partnerinnenschaften
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/ehen-und-eingetragene-partnerinnenschaften/eheschliessungen-und-begruendungen-eingetragener-partnerinnenschaften
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/ehen-und-eingetragene-partnerinnenschaften/eheschliessungen-und-begruendungen-eingetragener-partnerinnenschaften
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/ehen-und-eingetragene-partnerinnenschaften/ehescheidungen-und-aufloesungen-von-eingetragenen-partnerinnenschaften
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/ehen-und-eingetragene-partnerinnenschaften/ehescheidungen-und-aufloesungen-von-eingetragenen-partnerinnenschaften
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/ehen-und-eingetragene-partnerinnenschaften/ehescheidungen-und-aufloesungen-von-eingetragenen-partnerinnenschaften


 

 

Wohnbundesland 
Ehescheidungen §55a 

einver
nehm

lich in % 

Ehedauer 
bis unter 
10 Jahre  

in % 

Kinder unter 18 
Jahren 

Auflösungen 
eingetragener 
Partner:innen

schaften 
absolut Veränderung 

2024–2025 in % 
abso

lut in % 

Wien 3 470 −2,2 85,0 50,8 2 872 74,7 91 

Q: STATISTIK AUSTRIA.  
Inklusive 274 Ehescheidungen im Ausland von Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich, 103 Scheidungen gleichgeschlechtlicher 
Ehen (31 männliche und 72 weibliche Ehepaare) und 84 Auflösungen gleichgeschlechtlicher eingetragener Partner:innenschaften. 

Informationen zur Methodik, Definitionen:  

Eheschließungen, Ehelösungen sowie Begründungen und Auflösungen eingetragener Partner:innenschaften 
umfassen auch im Ausland stattfindende Ereignisse von Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich. Nicht 
berücksichtigt sind in Österreich stattfindende Eheschließungen, Ehelösungen sowie Begründungen und Auf
lösungen eingetragener Partner:innenschaften von im Ausland wohnhaften Personen. Die laufend von den 
Bezirksgerichten übermittelten Meldungen über Ehelösungen und Auflösungen eingetragener Partner:in
nenschaften werden mit den vom Zentralen Personenstandsregister übermittelten Daten abgeglichen. Die 
regionale Zuordnung der publizierten Daten erfolgt entweder nach dem gemeinsamen Wohnort des Paares 
oder im Falle getrennter Wohnorte, nach dem Wohnort des Mannes bei verschiedengeschlechtlichen Paaren 
bzw. nach dem Wohnort der älteren Person bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Die endgültigen Ergebnisse 
für 2025 beinhalten alle bis 20. April 2026 vom Zentralen Personenstandsregister übermittelten Informatio
nen. 

Statistik Austria ist die zentrale Stelle für amtliche Daten und Statistiken zu Gesellschaft, Wirtschaft, Staat 
und Umwelt. Als nationales Statistikinstitut ist sie den gesetzlich verankerten Grundsätzen der Unabhängig
keit, der Unparteilichkeit und der Objektivität verpflichtet. Geleitet wird Statistik Austria von der fachstatis
tischen Generaldirektorin Manuela Lenk und dem kaufmännischen Generaldirektor Franz Haslauer. 

Rückfragen:  
Für Informationen zu Ergebnissen und Methodik wenden Sie sich bitte an:  
Anita Mikulasek, Tel.: +43 1 711 28-7275, E-Mail: demographie@statistik.gv.at  
Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle: presse@statistik.gv.at 

Medieninhaberin, Herstellerin und Herausgeberin:  
STATISTIK AUSTRIA | Bundesanstalt Statistik Österreich | Guglgasse 13 | 1110 Wien | www.statistik.at  
Pressestelle: Tel.: +43 1 711 28-7777 | E-Mail: presse@statistik.gv.at  

© STATISTIK AUSTRIA 
Alle Rechte sind der Bundesanstalt Statistik Österreich vorbehalten. Eine Weiterverwendung ist bei Quellenangabe und kor
rekter Wiedergabe gestattet. 
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